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Norm

BAO §26 Abs3

BDG 1979 §39a Abs2

BDG 1979 §39a Abs5

EStG 1988 §3 Abs1 Z8

GehG 1956 §21

Rechtssatz

§ 39a Abs. 2 BDG sieht vor, dass auf die Entsendung die Bestimmungen über die Dienstzuteilung anzuwenden sind,

und enthält eine Fiktion, wonach die betre<ende Einrichtung, an die der Beamte entsendet wurde, für die Dauer der

Entsendung als Dienststelle gelte. Der Dienstort eines gemäß § 39a BDG an eine ausländische Einrichtung entsendeten

Beamten liegt somit für die Dauer seiner Entsendung im Ausland. (Hier: Der Dienstnehmer wurde gemäß § 39a BDG an

Frontex in Warschau für gewisse Zeiträume innerhalb des Jahres 2014 entsendet und war für Frontex im Ausland tätig;

seine Dienststelle und damit sein Dienstort befanden sich aufgrund der Fiktion des § 39a Abs. 2 BDG im Ausland. Er

war damit für den Entsendezeitraum als Auslandsbeamter im Sinne des § 26 Abs. 3 BAO anzusehen. Gemäß § 39a Abs.

5 BDG hat er nach den Feststellungen des BundesDnanzgerichts auf die ihm nach der RGV gebührenden Leistungen

schriftlich verzichtet. Der Verzicht führt nach dieser Bestimmung dazu, dass die von dritter Seite empfangenen

Zahlungen als Zulagen gemäß § 21 GehaltsG gelten und damit unter die Befreiungsbestimmung des § 3 Abs. 1 Z 8 EStG

1988 fallen.)
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